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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Nils Kaldenberg, Weissenburgstr. 52, 
46537 Dinslaken, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006032805/4 am 25.10.2011 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 25.10.2011 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 307, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.11.2011 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r a n k e n h a u s e r  
 
 
 
 
 
 

Unanfechtbarkeit eines Umlegungsbeschlusses 
 

Der Umlegungsbeschluss vom 11.11.2011 – 
Ordn-Nr.: 62-02/11.95Inn 1d/118 des Umle-
gungsausschusses der Stadt Mülheim an der 
Ruhr gem. § 76 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der z. Z. gültigen Fassung über das Grundstück 
Eppinghofer Straße/Bahnstraße mit der Kataster-
bezeichnung: 
 
Gemarkung: Mülheim, Flur: 71,  
Flurstück Nr.: 275 
 
ist gem. § 71 BauGB am 23.11.2011 unanfecht-
bar geworden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für die 
Stadt Mülheim an der Ruhr wird gem. § 72 
BauGB der bisherige Rechtszustand durch den im 
o. a. Beschluss vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz 
der zugeteilten Grundstücke oder Grundstücks-
teile ein. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.11.2011  
 

 Umlegungsausschuss der 
 Stadt Mülheim an der Ruhr  
 Der Vorsitzende 
  
 M e i s i n g 
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Verlust eines Dienstausweises 
 

Der Dienstausweis des Stefan Küppers, ausge-
stellt von der Stadt Mülheim an der Ruhr mit dem 
Gültigkeitsvermerk 30.04.2014, ist in Verlust ge-
raten. Er wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 
wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis 
gefunden werden, wird gebeten, ihn der Stadt 
Mülheim an der Ruhr, Amt für Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Zivilschutz, 45466 Mülheim an 
der Ruhr, zuzuleiten. 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 02.12.2011  
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 W e r n e r 
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355); zuletzt geän-

dert durch das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 13.03.2007 (GV. NRW. 

S. 133), werden die „Beckstadtstraße und die „Ludwigstraße“ (einschl. der Verbindung zur Stra-

ße „Fischenbeck“ und dem Zugang zur „Essener Straße“/B 1)   in der im zugehörigen Widmungs-

plan schraffiert gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen öffentlichen Fahr-

zeug- und Fußgängerverkehr (Anliegerverkehr), sowie in den gekreuzt gekennzeichneten Erstreckungen 

dem öffentlichen Fußgänger- und Radfahrverkehr gewidmet. 

 

Straßengruppe:  Gemeindestraßen 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraßen 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Die Klage ist beim 

Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden einer 

bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden zuge-

rechnet. 

Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntmachung 

folgenden Tag als bekannt gegeben. 

Hinweis 

Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der Stadt Mülheim an der Ruhr,  

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, eingesehen werden. 

Der Widmungsplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 05.12.2011 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K e r l i s c h 
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355); 

zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 

13.03.2007 (GV. NRW. S. 133), wird die „Mergelstraße“ in der im zugehörigen Widmungsplan 

schraffiert gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Fahrzeug- und 

Fußgängerverkehr (Anliegerverkehr) gewidmet.  

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraße 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-

den. Die Klage ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Die Klage 

ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die Klagefrist durch das 

Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem 

Klageerhebenden zugerechnet. 

Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die 

Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

Hinweis 

Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus, Amt für Verkehrswesen und 

Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, eingesehen werden. 

Der Widmungsplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  29.11.2011 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 

 
 K e r l i s c h 
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355); zuletzt 

geändert durch das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 13.03.2007 (GV. 

NRW. S. 133), wird die „Siegfriedstraße“ in der im zugehörigen Widmungsplan schraffiert gekenn-

zeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen öffentlichen Fahrzeug- und Fußgänger-

verkehr (Anliegerverkehr) gewidmet. 

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraße 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Die Klage ist 

beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die Klagefrist durch das 

Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem 

Klageerhebenden zugerechnet. 

Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntma-

chung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

Hinweis 

Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der Stadt Mülheim an der Ruhr, 

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, eingesehen werden. 

Der Widmungsplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  08.12.2011 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K e r l i s ch 
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